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Mehrheit ist Mehrheit, auch wenn sie 
denkbar knapp ausfällt. Der erste Deut-
sche Bundestag wählte 1949 Konrad 
Adenauer mit 202 von 402 Stimmen 
zum Bundeskanzler – mit nur einer 
Stimme Mehrheit, nach seinem Bekun-

/// Zweifel am traditionellen Abstimmungsprinzip

den sogar noch die eigene. Demokrati-
sche Herrschaft ist, so scheint es, immer 
die Herrschaft der Mehrheit über die 
Minderheit. Warum aber ist das so? 
Und warum gibt es immer mehr Men-
schen, die daran zweifeln?

Es begann mit dem Recht des 
Stärkeren

Bereits in der Frühzeit haben Menschen 
ihre Konflikte, z. B. um Nahrung oder 
die Führung der Gemeinschaft, irgend-
wie austragen müssen. Als Lösung lag 
ein Entscheidungsprinzip nahe – physi-
sche Gewalt. Wer mehr Menschen, 

DIE MEHRHEIT ENTSCHEIDET –
WIE LANGE NOCH?

ERWIN FELLNER / THORSTEN WINKELMANN /// Im Parlament, im Verein, in der  
Wohnungseigentümerversammlung gibt die Mehrheit den Ausschlag. Dieses Prinzip 
gilt immer und bedarf keiner weiteren Begründung. Doch es wird nicht mehr als 
selbstverständlich hingenommen. Mehrheiten stehen unter erheblichem  
Rechtfertigungsdruck.

In der Demokratie herrscht das 
Prinzip der MEHRHEITSENTSCHEIDUNG.
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In einer Demokratie entscheidet die Mehrheit. Aber ist das auch immer richtig?
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mehr Kämpfer für sich gewinnen konn-
te, hatte größere Aussichten, eigene An-
liegen durchzusetzen, notfalls gewalt-
sam.¹ Den Unterlegenen blieb nur die 
Möglichkeit, sich zu unterwerfen oder 
von der Gruppe zu trennen. Eine Tren-
nung schwächte allerdings beide Seiten. 
Wenn jedoch die Minderheit die Über-
macht der anderen kampflos anerkann-
te, wurden unnötige Auseinanderset-
zungen vermieden, die Einheit der 
Gruppe blieb gewahrt.

Doch ganz ohne jede Regel kann kei-
ne allgemein verbindliche Entscheidung 
zustande kommen. Dafür muss ein poli-
tisches Gemeinwesen entsprechende 
Grundsätze entwickeln und konkrete 
Abläufe bestimmen. So findet idealer-
weise vor jeder Abstimmung ein freier 
und für alle inhaltlichen Positionen offe-

ner Willensbildungsprozess statt. Er soll 
den vorhandenen Ideen eine zumindest 
reale Zugangschance eröffnen.² Es müs-
sen „Positionen […] zur Debatte gestellt, 
Forderungen angemeldet, Vorschläge 
begründet, Gesetze mehrfach gelesen, 
im Zweifel Vermittlungsgremien be-
müht werden. So gesehen bildet auch 
die Mehrheitsentscheidung das Produkt 
einer Interaktion und ist zuletzt selbst 
Interaktion, die in die geistige Arbeit 
und Kritik der unterlegenen Minderheit 
eingeht.“³

Demokratie bewegt sich idealtypisch 
auf einem offenen Markt der Meinun-
gen, wo eine Gruppe das Interesse der 
Mehrheit herausfinden und dieses dann 
als das gemeinsame Interesse akzeptie-
ren muss. Alle in der Gruppe müssen 
dies als für sich bindend übernehmen, 
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häufig ein schwieriger Prozess. Gerade 
darin liegt das Erfolgsgeheimnis des 
Mehrheitsprinzips: Indem die Mehrheit 
immer wieder neu herausgearbeitet wer-
den muss, ist der ganze Prozess offen. 
Und immer wieder beeinflussbar, denn 
die Mehrheit kann wechseln. Die Stel-
lung des Individuums innerhalb der 
Gruppe kann sich immer wieder än-
dern. Einmal ist der Einzelne Teil der 
Mehrheit, ein andermal Teil der Min-
derheit und dann der Mehrheit zur Fol-
ge verpflichtet. Daher zielt das Mehr-
heitsprinzip auf das „Glück der größten 
Zahl“ ab, wie es der englische Philosoph 
John Stuart Mill formulierte.

Rücksicht auf die Minderheit  
bringt Legitimation

Das Mehrheitsprinzip führt also zu ei-
ner bindenden Gruppenentscheidung. 
Es dokumentiert zugleich durch seinen 
offenen Entstehungsprozess auch eine 
Vielfalt an bestehenden Haltungen und 
unterschiedlichen Positionen, die zuvor 
in die Entscheidung eingeflossen sind.4 
Das verlangt ein Mindestmaß an Ho-
mogenität innerhalb der Gruppe. Ist 
diese nicht gegeben, bestehen beispiels-
weise ethnische, religiöse oder sprachli-
che Unterschiede, bieten sich etwa Pro-
porz-Regelungen an. Bestimmte Ent-
scheidungsgegenstände werden hier 
durch Aushandeln und Kooption gere-
gelt. Das setzt voraus, dass alle Beteilig-

ten sich einigen wollen. Alle Teile der 
Gruppe wirken an Entscheidungen mit, 
und keine einzelne Bevölkerungsgruppe 
muss den Eindruck gewinnen, dauer-
haft in der Minderheit verharren zu 
müssen.

Es gibt verschiedene Arten von Mehr-
heiten:
•	� Einstimmigkeit: Dieses Prinzip 

herrscht vor allem auf der internatio-
nalen Ebene bei verbindlichen Ent-
scheidungen zwischen souveränen 
Staaten. Es gilt ebenfalls in den meis-
ten Politikfeldern der Europäischen 
Union. In der UNO entspricht das 
dem Vetorecht der ständigen Mitglie-
der im UN-Sicherheitsrat nach Art. 
27 Abs. 3 UN-Charta.

•	� Besonders qualifizierte Mehrheit: 
Verfassungsänderungen haben eine 
grundsätzliche Wirkung für das gan-
ze Rechtssystem und sollen daher 
durch eine besondere Sperrhürde er-
schwert werden. Sie sind an eine 
hohe Zustimmung gebunden, hier-
zulande an die Zwei-Drittel-Mehr-
heit der Stimmen (Art. 79 Abs. 2 
Grundgesetz).

•	� Absolute Mehrheit: Das sind mindes-
tens 50 % der Stimmen plus eine, 
etwa bei der Wahl zum Bundeskanz-
ler mit Stimmenmehrheit der Bun-
destagsmitglieder (Art. 63 Abs. 2 
Grundgesetz).

•	� Relative Mehrheit: Ein Vorschlag ver-
eint mehr Stimmen auf sich als jeder 
andere, erreicht aber nicht die absolu-
te Mehrheit und ist in der Position der 
stärksten Minderheit.

Die Akzeptanz von Mehrheitsentschei-
dungen setzt wechselseitige Rücksicht-
nahme und Kompromissfähigkeit vor-
aus. Immer muss die innere Überzeu-

Die Mehrheitsfindung ist ein 
offener Entstehungsprozess, der 
auf INTERAKTION basiert.
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gung überprüft und vor sich und den 
anderen gerechtfertigt werden. Nur 
dann weiß die Minderheit, was ihr in-
haltlich von der Mehrheit zugemutet 
wird. Die Grenze ist durch das Über-
maßverbot markiert, das die Verhältnis-
mäßigkeit von Entscheidungen garan-
tieren soll. Das verlangt politisches  
Augenmaß und Achtung der von Min-
derheiten einklagbaren Grund- und 
Freiheitsrechte. Unverzichtbar sind fer-
ner die Anerkennung des staatlichen 
Gewaltmonopols und der freiheitlich-
demokratischen Grundordnung.5

Grenzen und Defizite des  
Mehrheitsprinzips

Ohne Zweifel ist das Mehrheitsprinzip 
sinnvoll und praktikabel, aber dennoch 
nicht über alle Einwände erhaben. Be-
reits Platon lehnte es ab, weil die Masse 
nicht über die notwendige Tugend des 
Herrschens verfüge. Eine Mehrheitsent-
scheidung führt in seinen Augen des-
halb zur „Herrschaft der Unkundigen“.6 
Als der französische Historiker Alexis 
de Tocqueville die junge und für viele 
weltweit beispielgebende Demokratie in 
den USA besuchte, wurde er gegenüber 
dem Mehrheitsprinzip sehr skeptisch. 
Denn jeder Einzelne verfolge überwie-
gend egoistische Interessen, aus denen 
sich kein allgemeingültiges Gemeinwohl 
ergebe.7 Danach funktionieren die 

Mehrheitsregeln nur unter drei Voraus-
setzungen:

•	� Die Gesellschaft muss homogen sein 
und gleichwertige Lebensbedingun-
gen bieten.

•	� Ein allgemeiner Grundkonsens muss 
das Mehrheitsprinzip als elementa-
ren Bestandteil der politischen Kultur 
anerkennen.

•	� Das politische System muss die 
Chance zum Machwechsel bieten, 
damit die Minderheit auch selbst ein-
mal Mehrheit werden kann.

Ebenfalls kritisch sahen es Karl Marx 
und seine nachfolgenden Interpreten aus 
ihrem kollektivistischen Ansatz heraus. 
Im marxistischen Verständnis ist das 
Prinzip ein Teil des zu überwindenden 
Überbaus der kapitalistischen Gesell-
schaft; denn die Mehrheit sei potenziell 
anfällig für die materielle und geistige 
Verführung durch den Klassenfeind. Ge-
rade die oftmals marxistisch inspirierte 
Systemkritik durch die 1968er-Bewe-
gung in der Bundesrepublik nahm die 
Debatte über Geltung und Grenzen des 
Mehrheitsprinzips lebhaft auf.

Zusätzliche Dynamik entwickelte der 
öffentliche Diskurs in den 1980er-Jah-
ren, als es um zentrale Weichenstellun-
gen mit tiefgreifenden Auswirkungen auf 
die Zukunft ging: die NATO-Nachrüs-
tung, die friedliche Nutzung der Kern-
kraft, die zunehmende Ausdifferenzie-
rung der Industriegesellschaft und die 
technologische Entwicklung. So sahen 
Kritiker allgemein verbindliche Mehr-
heitsentscheidungen als besonders pro
blematisch an, wenn sie im Zusammen-
hang mit Hochrisikotechnologien das 
gegenwärtige wie kommende Leben 
nachhaltig beeinflussen.8 Die Diskussion 
über Technologiefolgenabschätzungen 

Für die AKZEPTANZ von Mehrheits-
entscheidungen bedarf es wechsel-
seitiger Rücksichtnahme und 
Kompromissfähigkeit.



ANALYSEN

56	 POLITISCHE STUDIEN // 496/2021

drehte sich um die Frage, wie demokrati-
sche Gesellschaften mit bestandsgefähr-
denden Risiken umgehen sollten, vor al-
lem wenn sie mit sozialen Auswirkungen 
existenzieller Art verknüpft sind.9

Aufgegriffen wurden diese Überle-
gungen zu Beginn der 1990er-Jahre in 
der Nachhaltigkeitsdebatte, wo etwa die 
Frage aufgeworfen wurde, ob gegenwärti-
ge Entscheidungen die Potenziale für 
künftige Bedürfnisbefriedigungen ein-
schränken dürfen. Sobald eine aktuelle 
Mehrheit eine unveränderbare Entschei-
dung fällt, beseitigt sie die prinzipielle 
Offenheit der Entscheidungssituation. Sie 
macht sich in dieser Sachfrage zur perma-
nenten Mehrheit. Dafür ist sie aber kei-
nesfalls legitimiert. Aus dem Prinzip der 
Wähler-Autonomie müssen Entschei-
dungen zwar reversibel sein, aber gilt das 
für alle nachfolgenden Wähler-Generati-
onen auch? Und was bedeutet das für die 
Gestaltungsfreiheit in der Gegenwart?

Die Diskussion geht noch weiter: Die 
Mehrheit zeichne sich durch Arroganz 
und „diktatorische Selbstgerechtigkeit“ 
aus, während die „wahren“ Bedürfnisse 
der Bürger nicht zum Tragen kämen. Ins-
besondere bei Entscheidungen in den 
Bereichen Kernenergie, Gentechnologie, 
Verkehrs- und Städteplanung, beim Aus-
bau der 5G-Netze im Mobilfunk und der 
Stromnetze im Rahmen der Energiewen-
de seien Grenzen der Mehrheitsdemo-
kratie erreicht. Denn weder die persönli-

che Betroffenheit der Beteiligten noch 
der unterschiedliche Grad der Infor-
miertheit des Einzelnen über die anste-
hende Entscheidung werde berücksich-
tigt. Über solche zu Existenz- bzw. Über-
lebensfragen hochstilisierten Themen 
dürfe die Mehrheit nicht abstimmen. 
Andernfalls wird vom Recht auf Wider-
stand Gebrauch gemacht.

Folgt man diesen Annahmen, müs-
sen parlamentarische Mehrheiten die 
Argumente der Minderheiten nicht nur 
abwägen, sondern auch tatsächlich be-
rücksichtigen. Sobald eine Minderheit 
besonders betroffen ist, muss die Mehr-
heit auf die Durchsetzung ihrer Positio-
nen ganz verzichten.10 Die Kritiker er-
klären dies damit, dass „apathische, 
schlecht informierte und mangels er-
sichtlicher persönlicher Betroffenheit 
auch völlig desinteressierte Mehrheiten 
sachkundigen und hochgradig betroffe-
nen Minderheiten gegenüberstehen“11.
Und genau diesen Betroffenen mit ei-
nem vergleichsweise hohen Informati-
onsgrad sollten Mitsprachemöglichkei-
ten eingeräumt werden.

Gegen diese fundamentalen Einwän-
de gibt es gewichtige Argumente. Wer 
glaubt, aufgrund tieferer Einsichten die 
„richtigere“ Position als die „desinteres-
sierte“ Mehrheit zu vertreten, setzt sich 
in vollen Widerspruch zu einem Kernele-
ment der Demokratie, der Gleichbe-
handlung aller. Denn alle Menschen, 
ihre Meinungen und Interessen stehen 
gleichberechtigt nebeneinander. Wenn 
auch die politischen Entscheidungsträ-
ger durchaus Wissensdefizite haben und 
auf Seiten der Minderheit profunder 
Sachverstand vorhanden ist, so lässt sich 
hieraus nicht die verallgemeinernde 
Schlussfolgerung einer einzig gültigen 
„richtigen“ Position ziehen. Hier offen-
bart sich eine elitäre Anmaßung.

Die Nachhaltigkeitsdebatte Anfang
der 1990er-Jahre warf die Problematik
PERMANENTER Mehrheiten auf.
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Wer glaubt, als Minderheit von einer 
Thematik stark betroffen zu sein und 
dazu beschlossene Maßnahmen als 
Ausübung von Zwang gegenüber der ei-
genen Überzeugung empfindet, sollte 
seine Position innerhalb des Gemeinwe-
sens überprüfen. Im Umkehrschluss 
würden nämlich Minderheiten proble-
matische Vetorechte erhalten. Betroffen-
heit ist ein subjektives Kriterium und 
würde auch selbst wieder der Allge-
meinheit aufgezwungen. Plausibel er-
scheint indes die Forderung nach weit-
gehender Kongruenz von Beteiligten 
und Betroffenen einer Entscheidung.

Megatrends erfordern  
Veränderungen

Die eingespielten und weitgehend be-
währten demokratischen Entschei-
dungsmechanismen geraten zusätzlich 
durch unterschiedliche Megatrends un-
ter Druck.

Der Bedarf an Zukunfts- 
orientierung wächst 

Pluralistische Gesellschaften haben ei-
nen ausgeprägten Gegenwartsbezug, 
denken und handeln meist im Hier und 
Jetzt. Das lässt sich auch in der Politik 
ablesen: fehlende Konzepte, Mangel an 
Programmatik. Ein eindimensionaler 
Pragmatismus und „Entscheiden auf 
Sicht“ verdrängen vorausschauende 
Strategien. Doch genau das Gegenteil ist 
notwendig. In einer sich rasant verän-
dernden Welt muss die Zeitdimension 
bei politischen Entscheidungen mehr 
denn je ein stärkeres Gewicht erhalten.12  
Die politischen Prozesse werden oft von 
einer viel zu langwierigen Entschei-
dungsfindung gebremst, die mit den ra-
santen technologischen und wirtschaft-
lichen Entwicklungen nicht mitzuhalten 
vermag.

Die Inter- und Supranationalität 
nimmt zu 

Mit der Globalisierung und dem Fort-
schreiten der Informationstechnologien 
verlagern sich die menschlichen Aktivi-
täten zunehmend in die virtuelle Welt 
des Internets. Weltweite wirtschaftliche 
Wertschöpfung wickelt sich über inter-
nationale Arbeitsteilung auf einer den 
Nationalstaaten übergeordneten Ebene 
ab, jenseits territorialer Souveränität 
und einzelstaatlicher Gestaltungsmög-
lichkeiten. Das höhlt das Mehrheits-
prinzip aus, weil dem jeweiligen Volk als 
dem Souverän jede weitere Einfluss-
möglichkeit entzogen wird.

Die Fragmentierung schreitet voran 
Gesellschaften unterliegen einer wach-
senden Individualisierung. Sie zersplit-
tern und lösen sich von kollektiv ver-
bindlichen Entscheidungen, die den ei-
genen Interessen entgegenstehen. Tradi-
tionelle Gruppenbindungen etwa an 
Dorfgemeinschaft, Kirche, Gewerk-
schaft oder Verein nehmen frappant ab. 
Das ist in der Fragmentierung des Par-
teiensystems zu spüren. So hatte 
Deutschland bis 1980 im Wesentlichen 
ein Drei-Parteien-System, bestehend aus 
CDU/CSU, SPD und FDP. Es ist in den 
1980er-Jahren durch die Gründung der 
Grünen, in den 1990er-Jahren durch die 
Vereinigung der Linken und in den 
2010er-Jahren durch das Aufkommen 

MEGATRENDS setzen eingespielte 
demokratische Entscheidungs-
mechanismen unter Druck.
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der AfD zu einem Sechs-Parten-System 
geworden. Das erschwert die Bildung ei-
ner Regierungsmehrheit erheblich.

Die Bedeutung von Wahlen sinkt
Das Profil der etablierten Parteien 
schwindet, die Wahlbeteiligung sinkt. 
Immer seltener bringen Wahlen eindeu-
tige Ergebnisse. Zurückzuführen ist die-
ser Erosionsprozess auf die abnehmen-
den Bindekräfte sozialer Milieus, die 
sich kaum noch im traditionellen Wahl- 
und Parteiensystem wiederfinden. Ge-
nerell lassen sich Mehrheiten nicht mehr 
mit dem Interesse der Mehrzahl gleich-
setzen, weil „das“ Volk immer weniger 
eine homogene Masse darstellt. Gegen-
wärtig definieren sich Gesellschaften 
vermehrt über den Begriff der Minder-
heit. Denn jeder gehört irgendwie einer 
gesellschaftlichen Minderheit, ja sogar 
vielen Minderheiten an. Das verleiht 
einzelnen, gut vernetzten Gruppen mit 
Sonderinteressen strukturell mehr Ge-
wicht. Die Regierungen und die sie tra-
genden Gruppen, so behaupten Kriti-
ker, seien keineswegs mehr repräsenta-
tiv für die Gesamtbevölkerung. Der ak-
tuelle Zustand zeichne sich durch eine 
sich selbst reproduzierende politische 
Elite mit Selbstbedienungsmentalität, 
rein technokratischem Handeln und in-
haltsleerer Kommunikation aus.13

Die Werte wandeln sich
Dramatisch verändert sich der Wer-
tehaushalt der Bevölkerung. Selbstver-
wirklichung, größeres Gewicht auf Indi-
vidualität, Vielfalt und persönliche Mo-
bilität, Toleranz gegenüber gesellschaft-
lichen Minderheiten und Achtsamkeit 
gegenüber der Umwelt nehmen zu. Zu-
gleich wachsen Gegenbewegungen, die 
auf eine übersichtliche homogene Ge-
sellschaft mit klaren Ordnungsstruktu-

ren setzen. Beide Strömungen akzeptie-
ren hoheitliche Staatsfunktionen nicht 
mehr bedingungslos. Die eine, weil sie 
der persönlichen Entfaltung entgegen-
stehen; die andere, weil sie die in ihren 
Augen falsche gesellschaftliche Entwick-
lung begünstigen. Dieser Ansehensver-
fall betrifft auch die administrative Ge-
walt. Die Verwaltung wurde traditionell 
als unparteilich, fachlich kompetent und 
als Garant von Rechtssicherheit angese-
hen. Jetzt erlebt sie wie viele Institutio-
nen einen Legitimationsverlust.

Populismus kommt auf
Globalisierung, immer kompliziertere 
Lebensverhältnisse und ein kaum mehr 
beherrschbares Tempo von Veränderun-
gen erzeugen bei vielen Menschen das 
Gefühl ständiger Überforderung. Ihr 
Bedürfnis, die undurchschaubare Kom-
plexität zu reduzieren, und ihr Drang zu 
einfachen, klaren und schnellen Lösun-
gen führen im politischen Bereich zu 
Strategien der Vereinfachung, vor allem 
in Gestalt des Populismus. Gefragt ist 
direkte Einflussnahme, beispielsweise 
durch flächendeckende Volksabstim-
mungen. In der Politikwissenschaft 
mehren sich Stimmen, stattdessen zivil-
gesellschaftliche Akteure sowie soziale 
Bewegungen zu stärken. Nur sie könn-
ten eine Frischzellenkur des gesamten 
politischen Systems liefern, das durch 
Bürokratisierung und Verrechtlichung 
in Routine zu erstarren droht.14

Mehr Bürgerbeteiligung – aber 
nicht zu Lasten der gewählten 
Mandatsträger

Deshalb stößt das Mehrheitsprinzip in 
seiner bisherigen Form an Grenzen. Es 
muss weiterentwickelt werden. Dafür 
gibt es eine Fülle von Vorschlägen.15 So 
soll die Bevölkerung ihr Fachwissen 
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und ihre Lebenserfahrung einbringen 
und in die öffentlichen Entscheidungs-
prozesse fest etablieren – als neue fünf-
te öffentliche Gewalt. Dazu gehören in-
novative Methoden wie „Dynamic Faci-
litation“ mit der Mitwirkung von Bür-
gerräten, die nach dem Zufallsprinzip 
ausgewählt werden und zeitlich befris-
tet beraten, oder „Systemisches Kon-
sensieren“, mit dem Gruppen ihre inter-
nen Widerstände gegen bestimmte In-
halte messen und in eine gemeinsame 
Lösung integrieren.

In jedem Fall ist dabei eine neue Fra-
ge zu klären: Wenn die Mitwirkungs-
rechte der Bürger zunehmen, wo kon-
kurrieren sie mit dem Gemeinde- und 
Stadtrat, den ja sie selbst gewählt haben? 
Wo sind die Grenzen der Kompetenzen 
zwischen auf Zeit gewählten Mandats-
trägern, die einen Amtseid geschworen 
haben, und den losen Beratungsgremien 
der Bürger? Wer bestimmt letztlich?

Für alle Beteiligten wird es immer an-
strengender, Demokratie zu praktizieren. 
Damit steigen die sozialen Kosten dieser 
Herrschaftsform. Es braucht große An-
strengungen, sowohl klare, manchmal 
harte Konflikte als auch ein respektvolles 
Miteinander. Dazu müssen Institutionen 
und Beteiligte dauerhaft für Transparenz 
sorgen und eine von Fairness getragene 
Partizipation leben. Davor steht ein ge-
waltiges Defizit: politische Bildung. Staat 
und Gesellschaft müssen weitaus mehr 
dafür tun.  ///

Es BRAUCHT mehr Bürgerbeteiligung 
und politische Bildung.
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